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Plansicherung
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Plansicherungsinstrumente

• Zurückstellung von Baugesuchen: § 15 BauGB

• Veränderungssperre: § 14 BauGB

• Teilungsgenehmigung: § 19 BauGB –

weggefallen seit 20.6.2004

• Vorkaufsrechte: § 24 ff. BauGB
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Sicherung der Bauleitplanung
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Wirkungen der Veränderungssperre

(§ 14 BauGB)

Unzulässig sind (§ 14 Abs. 1)
• Beseitigung baulicher Vorhaben
• Durchführung von Vorhaben i.S. des § 29 BauGB (insbesondere also: die 

Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung baulicher Vorhaben; aber auch 
Aufschüttungen und Abgrabungen, Ablagerungen)

• Wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und baulichen Anlagen

Ausnahme, wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen
(§ 14 Abs.2)

Bestandsschutz“ (§ 14 Abs. 3):

Vorhaben, die vor Inkrafttreten der Veränderungssperre genehmigt 
wurden; Unterhaltungsarbeiten; Fortführung der bisher ausgeübten 
Nutzung
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Gemeindliche Vorkaufsrechte 

Anwendungsfälle:  §§ 24, 25 BauGB

Der Gemeinde steht ein Vorkaufsrecht an Grundstücken zu:

• in Bebauungsplangebieten: Flächen zur Nutzung für öffentliche 
Zwecke oder Ausgleichsflächen

• in einem Umlegungsgebiet, 

• in einem Sanierungsgebiet oder Entwicklungsbereich,

• im Gebiet einer Erhaltungs- oder Stadtumbausatzung,

• an unbebaute Flächen im Außenbereich, für die nach dem 
Flächennutzungsplan eine Wohnnutzung  vorgesehen ist

• unbebaute Grundstücke in Gebieten, die nach den §§ 30, 33, oder 
34 Abs.2 vorwiegend mit Wohngebäuden bebaut werden können,

• unbebaute Grundstücke in einem Bebauungsplangebiet, für das 
die Gemeinde durch eine Satzung ihr Vorkaufsrecht begründet,

• in Hochwasserschutzgebieten

• Grundstücke in Gebieten, in denen die Gemeinde städtebauliche 
Maßnahmen in Betracht zieht und für die durch eine Satzung ihr 
Vorkaufsrecht begründet.
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Fall 1

• Ein im Zusammenhang bebauter Ortsteil ohne Bebauungsplan, der nach der 
tatsächlichen Nutzung einem Kerngebiet im Sinne der Baunutzungsverordnung 
entspricht, wird zunehmend für Banken und Versicherungsbüros interessant. 
Vorhandene Einzelhandelsgeschäfte und Gaststätten werden umgenutzt. Der Stadt 
liegen neue Anträge auf Erteilung von Baugenehmigungen für die Umwandlung von 2 
Gaststätten in Bankfilialen vor. Die Stadt beschließt deshalb die Aufstellung eines 
Bebauungsplans mit dem Ziel in dem Gebiet u.a. weitere Banken auszuschließen.

•
(20 Punkte)

a) Sind beabsichtigten Nutzungsänderungen Vorhaben im Sinne des BauGB?
(5 Punkte)

b)  Sind die Umwandlungen planungsrechtlich (also nach BauGB) zulässig?
(5 Punkte)

c)  Welche Möglichkeiten bestehen für die Stadt nach BauGB, den Anträgen auf 
Nutzungsänderung entgegenzutreten?                                      (5Punkte)

d)  Nennen Sie weitere Instrumente des BauGB, mit denen Gemeinden die städtebaulichen 
Planungen sichern können.                                   (5 
Punkte)
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Lösung zu Fall 1 

a) Ja; § 29 Abs. 1 BauGB
b) Ja; § 34 Abs. 2 BauGB, § 7 Abs. 2 Nr. 1 

BauNVO
c) Zurückstellung: § 15 BauGB; 

Veränderungssperre: § 14 BauGB
d) §§ 24 ff. BauGB über die Vorkaufsrecht; 

die Teilungsgenehmigung (§ 19 BauGB) 
besteht nicht mehr.
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Fall 2

• Sie wollen ein unbebautes Grundstück im Gebiet eines 
Bebauungsplans kaufen.

•
(10Punkte)

• In welchen Fällen steht der Gemeinde nach dem BauGB regelmäßig 
ein Vorkaufsrecht an dem Grundstück zu?

•
(5Punkte)

• Wie können Sie eine verbindliche Erklärung der Gemeinde erreichen, 
dass sie das Vorkaufsrecht nicht ausübt?

• (5 Punkte) 
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Lösung zu Fall 2

• z.B. § 24 Abs. 1 Nr. 1 BauGB = 
festgesetzte Nutzung für öffentliche 
Flächen. § 24 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 BauGB = festgesetzte 
Nutzung vorwiegend mit Wohngebäuden

• Negativattest der Gemeinde auf Anfrage 
des Notars nach § 28 Abs. 1 BauGB.
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Fall 3

• Die Gemeinde sieht im bestehenden Baurecht 
nach § 34 BauGB eine Gefährdung ihrer 
Planungsabsichten z.B. zum Schutz des 
innerstädtischen Handels. 

• Kann sie ihr Einvernehmen nach § 36 BauGB 
deshalb verweigern? 

• Was kann sie planungsrechtlich unternehmen, um 
das städtebaulich unerwünschte Vorhaben zu 
unterbinden? 

•
(10 Punkte)
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Lösung zu Fall 3

• Zu a)  Sie kann das Einvernehmen nur versagen, 
wenn Rechtsgründe im Sinne des § 34 BauGB 
dies rechtfertigen; § 36 Abs. 2 Satz 1 BauGB.

• Zu b) Sie kann beschließen, einen Bebauungsplan 
mit einer anderen Nutzung aufzustellen. Nach dem 
Aufstellungsbeschluss kann sie das Vorhaben 
zurückstellen (§ 15 BauGB)  und eine 
Veränderungssperre (§ 15 BauGB) erlassen.
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Fall 4

• Die Genehmigung des Baus einer Windkraftanlage wird beantragt. Die 
Baugenehmigungsbehörde verlangt dazu eine Erklärung des Bauherrn, 
die Windkraftanlage im Falle der Nutzungsaufgabe zurückzubauen. 
Sie verlangt dazu auch eine Sicherheitsleistung.

• a) Auf welche Rechtsbestimmung kann sich dies stützen? 
(5 Punkte)

• b) In welchen weiteren Fällen kommt dies in Betracht? 
(5 Punkte)

• c) Handelt es sich um eine Ermessenentscheidung der Behörde? 
(5 Punkte)

• d) Was kann die Behörde im Einzelnen verlangen 
(5 Punkte)

(insgesamt 20 Punkte)
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Lösung zu Fall 4

• zu a) § 35 Abs. 5 Satz 2 i.V.m. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB
• Zu b) § 35 Abs. 5 Satz 2 BauGB sieht dies vor für 

Vorhaben nach Absatz 1 Nr. 2 bis 6 

• Zu c) Keine Ermessensentscheidung: § 35 Abs. 5 Satz 2 
BauGB bestimmt dies als weitere 
Zulässigkeitsvoraussetzung dieser Vorhaben.

• Zu d) Abgabe einer Verpflichtungserklärung, das 
Vorhaben nach dauerhafter Aufgabe der zulässigen 
Nutzung zurückzubauen und die Bodenversiegelungen zu 
beseitigen. Die Behörde kann dazu insbesondere eine 
schuldnerische Bankbürgschaft verlangen.


